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BEKANNTMACHUNG 
 

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung 
der Vorschlagsliste 
 
Wahl der Schöffinnen und Schöffen / Jugend-
schöffinnen und Jugendschöffen der Kupferstadt 
Stolberg (Rhld.) für die Amtszeit 01.01.2024 bis 
31.12.2028 in den Schöffengerichten des Amtsge-
richts Eschweiler und den Strafkammern des 
Landgerichts Aachen 
 
1. Der Rat der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) hat in der 

Sitzung am 09.05.2023 den Beschluss über die 
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und 
Schöffen für das Landgericht Aachen und das 
Amtsgericht Eschweiler gefasst. 

2. Der Jugendhilfeausschuss der Kupferstadt Stol-
berg (Rhld.) hat in der Sitzung am 01.06.2023 den 
Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der 
Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für das 
Landgericht Aachen und das Amtsgericht Eschwei-
ler gefasst. 

Die Listen liegen gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfas-
sungsgesetz (GVG) in der Zeit vom  

24.07.2023 bis 28.07.2023 
zu jedermanns Einsicht an folgendem Ort aus: 
Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Bürgerservice  
Frankentalstr. 16, 52222 Stolberg (Rhld.) 
 
Montag bis Mittwoch von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG 
binnen einer Woche nach Schluss der Auflegung 
schriftlich bei der Stadtverwaltung Kupferstadt Stol-
berg, Bürgerservice, Frankentalstr. 16, 52222 Stol-
berg (Rhld.) oder zu Protokoll zu den o. g. Öffnungs-
zeiten, Einspruch ausschließlich mit der Begründung 
erhoben werden, dass in die Listen Personen aufge-
nommen wurden, die nach einem der Gründe aus §§ 
32 bis 34 GVG nicht aufgenommen werden durften 
oder sollten.  
 
Patrick Haas  
Stolberg 18.07.2023 

Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz:
  

§ 32 
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besit-
zen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten ver-
urteilt sind; 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren 
wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur 
Folge haben kann. 

 

§ 33 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen wer-
den: 

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 
fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben würden; 

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollen-
det haben oder es bis zum Beginn der Amtsperi-
ode vollenden würden; 

3. Personen, die zurzeit der Aufstellung der Vor-
schlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 

4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für 
das Amt nicht geeignet sind; 

5. Personen, die mangels ausreichender Beherr-
schung der deutschen Sprache für das Amt nicht 
geeignet sind; 

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

 

§34 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht 
berufen werden: 

1. der Bundespräsident; 

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer 
Landesregierung; 
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3. Beamte, die jederzeit einstwillig in den Warte- 
oder Ruhestand versetzt werden können;

4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, No-
tare und Rechtsanwälte;

5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivoll-
zugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs so-
wie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshel-
fer;

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen
Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemein-
samen Leben verpflichtet sind.

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeich-
neten Beamten höhere Verwaltungsbeamte be-
zeichnen, die zum Amt eines Schöffen nicht beru-
fen werden sollen.

BEKANNTMACHUNG 

Öffentliche Ausschreibung 

Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet 
„Camp Astrid“ in der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 

Verkauf von zwei unbebauten Grundstücken in der 
Gemarkung Stolberg, Flur 32, Flurstücke Nummern: 

• 236, groß ca. 2.000 Quadratmeter
• 242, groß ca. 9.575 Quadratmeter

Das Gewerbegebiet Camp Astrid umfasst insgesamt 
ca. 23 Hektar, liegt oberhalb des Stolberger Haupt-
bahnhofes und grenzt unmittelbar an den Propsteier 
Wald, der zum Gebiet der Stadt Eschweiler gehört. 

Die Camp Astrid GmbH & Co. KG beabsichtigt 
Grundstücke im Gewerbegebiet Camp Astrid, Stol-
berg, zu verkaufen. Der Erwerb ist mit einer Bauver-
pflichtung innerhalb von zwei Jahren nach Erwerb des 
Grundstücks verbunden. Der Verkauf und der damit 
verbundene Ausbau und die Verdichtung der Ansied-
lungsstruktur innerhalb des Gewerbegebietes dient 
dem Zwecke der kommunalen Wirtschaftsförderung 
und ist dem Dienstleistungsgedanken verbunden – 
mithin ist die Förderung der Erweiterung und Ansied-
lung von Arbeitsplätzen angestrebt. Besonders be-
rücksichtigt werden, in dieser Reihenfolge, Unterneh-
men des produzierenden oder verarbeitenden Gewer-
bes, Unternehmen des Handwerks sowie Dienstleis-
tungsunternehmen. Die Errichtung von Betriebsleiter-
wohnungen ist bauplanungsrechtlich ausnahmsweise 
zulässig. Regelmäßig sind die Ausnahmen, die vom 
Rat der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) oder dem zu-
ständigen Ausschuss genehmigt werden müssen, an 
strenge bauplanungsrechtliche Voraussetzungen ge-
bunden, zum Beispiel die Produktion im Mehrschicht-
betrieb, die das Einschreiten des Betriebsleiters im 
Einzelfall kurzfristig erforderlich macht. Wegen der 
bauplanungsrechtlichen Einzelheiten wenden Sie sich 

bitte im Rahmen der Bauberatung an den Bürgermeis-
ter der Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Amt 63 - Bauord-
nung. 

Der Verkaufspreis beträgt € 35,00 pro Quadratmeter 
Brutto-Grundstücksfläche. Ein Verkauf gegen Höchst-
gebot ist nicht vorgesehen und auch nicht möglich. 

Die Bewerbungsunterlagen sind innerhalb einer Frist 
von vier Wochen nach der Veröffentlichung dieser 
Verkaufsabsicht im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Kupferstadt Stolberg (Rhld.) – Amtsblatt – einzu-
reichen. Die Bewerbung ist in einem verschlossenen 
Briefumschlag bei der Camp Astrid GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Straße 277, 52224 Stolberg (Rhld.) auf dem 
sichtbar der Vermerk „nicht öffnen - Vergabeverfahren 
Grundstücksverkauf, Bewerbungsfrist bis zum 
15.08.2023“ einzureichen. Bewerbungen, die nach 
Ablauf der Frist eingereicht werden, werden nicht 
mehr berücksichtigt. 

Bewerber:innen haben eine Bewerbung einzureichen, 
die einen Umfang von fünf DIN-A4-Seiten (mindes-
tens Schriftgröße 11 pt.) nicht überschreiten soll. In 
dieser Bewerbung sind die:der Bewerbende vorzustel-
len und das Ansiedlungsvorhaben zu beschreiben. 
Dabei ist darzulegen, ob es sich um ein Unternehmen 
des produzierenden oder verarbeitenden Gewerbes, 
des Handwerks oder um ein Dienstleistungsunter-
nehmen handelt, wie viele Arbeitsplätze angesiedelt 
werden sollen, ggf. wie viele Arbeitsplätze von wel-
chem Standort umgesiedelt und wie viele Arbeitsplät-
ze neu geschaffen werden. Außerdem ist der geplante 
Zeitablauf bis zur Realisierung zu skizzieren. Mit den 
Bewerbungsunterlagen ist außerdem ein Lageplan 
vorzulegen, der die geplanten Nutzungen auf dem 
Grundstück darstellt. Ein architektonischer (Vor-)  
Entwurf ist nicht erforderlich. Zusätzlich zu den fünf 
Seiten können als Anlagen Ansichten des Vorhabens, 
weitere Darstellungen sowie eine Visualisierung ein-
gereicht werden. Diese Anlagen dürfen keinen zusätz-
lichen Text, außer Beschriftungen, Überschriften, 
Legenden der Pläne und Skizzen sowie ähnliches 
enthalten. 

Mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen ist 
eine Finanzierungszusage oder der Nachweis der 
Finanzierbarkeit in anderer Form für den Grund-
stückserwerb und die Durchführung des Bauvorha-
bens vorzulegen. 

Werden die Vorgaben für die Bewerbung nicht einge-
halten oder gibt es einen Aufklärungsbedarf, wird 
die:der Bewerbende aufgefordert, innerhalb von 14 
Tagen die Bewerbung zu ergänzen bzw. zu korrigie-
ren. Werden die Vorgaben auch nach der Ergänzung 
bzw. Korrektur nicht eingehalten, so ist die:der Be-
werbende auszuschließen. 

Die Grundstücke werden zur Eigennutzung durch 
die:den Bewerbende:n veräußert. Ein Rechtsanspruch 
auf Erwerb eines Grundstücks besteht nicht und kann 
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auch aus diesem Verfahren nicht abgeleitet werden. 
Die Camp Astrid GmbH & Co. KG behält sich vor, das 
Verfahren zur Vergabe eines Grundstücks bzw. der 
Grundstücke jederzeit abzubrechen und das Grund-
stück bzw. die Grundstücke nicht zu verkaufen. An-
sprüche einer:eines Bewerbenden auf Aufwendungs- 
und/oder Schadensersatz wegen der Bewerbung in 
diesem Vergabeverfahren sind ausgeschlossen. 
 
Über den Grundstücksverkauf entscheidet der Auf-
sichtsrat der Camp Astrid GmbH & Co. KG anhand 
der von der Gesellschafterversammlung beschlosse-
nen Vergabekriterien: 
 
1. Ein:e Bewerbende:r ist auszuschließen, wenn in 

dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Nutzungs-
aufnahme nicht je zu erwerbender 333 Quadrat-
meter der Grundstücksfläche jeweils ein Vollzeit-
arbeitsplatz vorgehalten wird. Dies heißt, beim 
Erwerb von 334 Quadratmetern Grundfläche 
müssen mindestens zwei Vollzeitarbeitsplätze 
vorgehalten werden. Beim Erwerb von 667 Quad-
ratmetern Grundfläche mindestens drei Vollzeit-
arbeitsplätze. Beim Erwerb von 1.001 Quadrat-
metern Grundfläche mindestens vier Vollzeitar-
beitskräfte usw. Teilzeitarbeitskräfte werden wie 
folgt berücksichtigt: 

a) Teilzeitarbeitsplatz mit 30 oder mehr Stun-
den Wochenarbeitszeit: wie eine Vollzeitar-
beitskraft 
b) Teilzeitarbeitsplatz mit 18 - 30 Stunden 
Wochenendarbeitszeit: wie eine halbe Voll-
zeitarbeitskraft 
c) Arbeitszeiten bis zu 18 Stunden je Arbeits-
kraft sowie Aushilfskräfte werden bei der Er-
mittlung der Vollzeitarbeitskräfte nicht berück-
sichtigt; 
Die:der Bewerbende hat sich in dem notariel-
len Kaufvertrag zu verpflichten, alle berück-
sichtigten, in dem Unternehmen vorhandenen 
Vollzeitarbeitsplätze mindestens drei Jahre ab 
Nutzungsaufnahme auf dem Kaufgrundstück 
zu erhalten. 

 
2. Bewerbende:r kann auch eine natürliche Person 

sein, wenn sie mit mindestens mehr als 50 % an 
einer Gesellschaft beteiligt ist, die die vorgenann-
ten Voraussetzungen erfüllt und sich dann auf 
dem Kaufgrundstück ansiedelt und dieses 
Grundstück als Betriebsgrundstück nutzt. Eine 
entsprechende Verpflichtung ist in dem Kaufver-
trag aufzunehmen. Die zusätzliche Bewerbung 
der Gesellschaft ist dann jedoch nicht zulässig. 

 
3. Anzahl der neu zu schaffenden Arbeitsplätze: 

Für drei neu zu schaffende Vollzeitarbeitsplätze 
pro angefangenen 1.000 Quadratmetern der zu 
erwerbenden Grundstücksfläche erhält die:der 
Bewerbende 10 Punkte, für vier neu zu schaffen-
de Vollzeitarbeitsplätze pro angefangenen 1.000 
Quadratmetern der zu erwerbenden Grund-
stücksfläche erhält die:der Bewerbende 15 Punk-

te usw. In dieser Kategorie kann der Bewerber 
insgesamt maximal 30 Punkte erzielen. 
Es werden alle Vollzeitarbeitsplätze, d. h. sowohl 
die zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits beste-
henden Vollzeitarbeitsplätze, als auch neu zu 
schaffende Vollzeitarbeitsplätze berücksichtigt, 
wenn die:der Bewerbende auf dem zu erwerben-
den Betriebsgrundstück neu in der Kupferstadt 
Stolberg seinen Hauptbetriebssitz mit der Nut-
zungsaufnahme des Gebäudes ansiedelt. Wenn 
die:der Bewerbende seinen Hauptbetriebssitz 
zum Zeitpunkt der Bewerbung in der Kupferstadt 
Stolberg hat oder in den letzten zwölf Monaten 
bereits hatte, dann werden nur die neu zu schaf-
fenden Vollzeitarbeitsplätze berücksichtigt. 
Teilzeitarbeitskräfte werden wie folgt berücksich-
tigt: 

a) Teilzeitarbeitsplatz mit 30 oder mehr Stun-
den Wochenarbeitszeit: wie eine Vollzeitar-
beitskraft 
b) Teilzeitarbeitsplatz mit 18 - 30 Stunden 
Wochenendarbeitszeit: wie eine halbe Voll-
zeitarbeitskraft 
c) Arbeitszeiten bis zu 18 Stunden je Arbeits-
kraft sowie Aushilfskräfte werden bei der Er-
mittlung der Vollzeitarbeitskräfte nicht berück-
sichtigt 
Die:der Bewerbende hat die Schaffung der 
Vollzeitarbeitsplätze durch Vorlage eines 
Konzepts glaubhaft zu machen. Auf Anforde-
rung nach Einreichung der Bewerbung hat 
die:der Bewerbende die Schaffung der Voll-
zeitarbeitsplätze näher darzulegen und zu be-
gründen. 
 

4. Ausbildung: Ein:e Bewerbende:r, der ein Ausbil-
dungsbetrieb ist, d.h. ein Betrieb mit persönlicher 
und fachlicher Eignung, die von der zuständigen 
Stelle festgestellt worden ist, erhält 10 Punkte. 
 

5. Sektoren: Die Bewerbenden werden nach dem 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, der sich aus dem 
Umsatz des Unternehmens ergibt, drei Sektoren 
zugeordnet: produzierendes und verarbeitendes 
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen. Der 
Erwerb eines Grundstücks zur Ansiedlung von 
Betrieben der Forstwirtschaft, Fischerei und 
Landwirtschaft ist nicht zugelassen. Ein Unter-
nehmen des produzierenden oder verarbeitenden 
Gewerbes erhält 60 Punkte, ein Unternehmen 
des Handwerks erhält 30 Punkte und ein Dienst-
leistungsunternehmen erhält 10 Punkte. 

 
Unter Anwendung dieser Kriterien wird die Entschei-
dung über die Auswahl der Bewerbenden und die 
Veräußerung von Grundstücken getroffen. Die Verga-
be erfolgt an die:den Bewerbende:n mit der höchsten 
Punktzahl. Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr als 
zwei Angeboten entscheidet das Los. Die Auslosung 
erfolgt entweder durch einen Notar unter Anwesenheit 
des Geschäftsführers der Camp Astrid Verwaltungs 
GmbH oder alternativ durch den Aufsichtsratsvorsit-
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zenden im Beisein aller anderen Mitglieder des Auf-
sichtsrates. 
 
Die Bewerbenden werden über die Entscheidung des 
Aufsichtsrats unverzüglich schriftlich informiert wer-
den. 
 
Mit der Unterrichtung über die Auswahl der jeweiligen 
Bewerbenden erhält die:der ausgewählte Bewerbende 
den von dem Aufsichtsrat beschlossenen Grund-
stückskaufvertrag. Das Muster des Grundstückskauf-
vertrags kann online eingesehen werden unter 
https://www.campastrid.de/immobilienkaufvertrag. 
 
Mit Abgabe ihrer Bewerbung willigen die Bewerben-
den in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten zum Zweck der Bewerbung ein. Diese Daten 
werden auf Servern der Host Europe GmbH, Han-
sestraße 111, 51149 Köln, gespeichert und können 
nur von berechtigten Personen eingesehen und bear-
beitet werden. 
 
Die Bewerbenden sind gemäß Art. 15 DSGVO jeder-
zeit berechtigt, gegenüber der Camp Astrid GmbH um 
Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicher-
ten Daten zu ersuchen. Gemäß Art. 17 DSGVO kön-
nen sie jederzeit gegenüber der Camp Astrid GmbH & 
Co. KG die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie 
können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich wider-
rufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch 
oder per E-Mail an die Camp Astrid GmbH & Co. KG 
übermitteln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagepläne der zu veräußernden Grundstücke 
(Darstellung ohne Gewähr) 
Quelle: Geoportal der Städteregion Aachen 
 
 
Abb. 1: Flurstück 236 
 

 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Flurstück 242 
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BEKANNTMACHUNG 

 
 
Bekanntmachung vom 30.06.2023 über die Wie-
derholung der öffentlichen Beteiligung gem. § 10 
(4) DSchG der Denkmalbereichssatzung im Be-
reich Oberstolberg-Altstadt 
 
Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat in seiner Sitzung 
am 20.06.2023 die Wiederholung der öffentlichen 
Auslegung der Denkmalbereichssatzung im Bereich 
Oberstolberg-Altstadt beschlossen. 
 
Auf einstimmige Empfehlung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt und des 
Haupt- und Finanzausschusses beschloss der Rat 
dabei einstimmig wie folgt: 
 
Der Rat „beauftragt die Verwaltung mit der Durch-
führung der Wiederholung der öffentlichen Ausle-
gung der Denkmalbereichssatzung gem. § 10 (4) 
DSchG im Bereich Oberstolberg- Altstadt.“ 
 
Die Bekanntmachung der Beschlüsse wird angeord-
net und hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die genaue katastermäßige Umgrenzung der Satzung 
wird durch diese selbst festgesetzt (vgl. Angehängte 
Flurstücksliste). Der Räumliche Geltungsbereich wird 
ebenfalls durch die Satzung selbst festgesetzt. 
 
Der gesetzlichen Verpflichtung zur Bewahrung des 
historischen Erbes wird mit der Festsetzung des 
Denkmalbereichs nachgekommen und das spezifi-
sche Erscheinungsbild geschützt. Die Satzung erklärt 
die geschichtliche Bedeutung des Ortskerns und zeigt 
auf, wo in überlieferter Substanz der historische Wert 
bis heute anschaulich wird. 
Um den Bereich „Oberstolberg - Altstadt“ als ge-
schichtliches Zeugnis zu erhalten und zu nutzen, wer-
den im Geltungsbereich der Satzung bei Maßnahmen 
und Veränderungen an baulichen Anlagen, Frei- so-
wie Verkehrsflächen besondere Anforderungen nach 
Maßgabe dieser Satzung gestellt.  
Der Entwurf der Denkmalbereichssatzung inkl. aller 
bisher erarbeitet Pläne liegt in der Zeit  
 

vom 26.07.2023 bis einschließlich 01.09.2023 
 
zu jedermanns Einsicht beim Bürgerservice im EG 
(Frankentalstraße 16, 52222 Stolberg) von 

 
Montag bis Mittwoch  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  8.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

 
öffentlich aus.  
 
Während der oben genannten Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen zur Planung bei der Abteilung für 
Stadtentwicklung und Umwelt (61.1) in der Zweifaller 
Straße 277, 52222 Stolberg in der zweiten Etage ins-
besondere schriftlich, zur Niederschrift oder per Email 
an sophie.grosse-oetringhaus@stolberg.de abgege-
ben werden. 
 
Eine erneute Bürgerinformation – wie die bereits 2022 
durchgeführte Veranstaltung – ist nicht vorgesehen. 
Die hieraus gewonnenen Inhalte und Erkenntnisse 
behalten ihre Verbindlichkeit. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Stellung-
nahmen aus der ersten öffentlichen Auslegung gem. § 
10 (4) DSchG und deren Behandlung, die der Rat in 
seiner Sitzung am 20.06.2023 zur Kenntnis genom-
menen hat, mit öffentlich ausliegen. 
 
Soweit in dieser Satzung Bezug genommen wird auf 
technische Regelwerke – VDI-Richtlinien, DIN-
Vorschriften sowie Richtlinien anderer Art-, so werden 
diese zu jedermanns Einsicht bei der o.g. auslegen-
den Stelle bereitgehalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in dem o.g. Bauleit-
planverfahren Daten von natürlichen und juristischen 
Personen erhoben, verarbeitet sowie dauerhaft ge-
speichert sowie einem bestimmten Personenkreis zur 
Information zur Verfügung gestellt werden können. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der städ-
tischen Internetseite www.stolberg.de unter der 
Rubrik „Bauen & Planen“. 
 
Die o.g. Planung sowie die Bekanntmachung können 
zusätzlich auf der Internetseite der Kupferstadt Stol-
berg unter www.stolberg.de  unter der Rubrik „Bauen 
und Planen“ eingesehen werden. 
 
 
Stolberg (Rhld.), den 30.06.2023 
Der Bürgermeister 
 
Patrick Haas 
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